
 

 
   

 
 

 
 
 

Elmshorn, 23.04.2023 
 
An den Kreispräsidenten  
Herrn Helmuth Ahrens 
über das Kreistagsbüro 
 
 
Kreistag am 03. Mai 2023 
 
TOP 13: Nachfolgeregelung Beauftragte*r für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
 

1. Die Geschäftsordnung für das Amt Beauftragte*r für Menschen mit Behinderung 
im Kreis Pinneberg wird geändert. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung wird ein Hauptamt eingerichtet.  

2. Das Amt Beauftragte*r für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg wird 
als Vollzeitstelle ausgeschrieben.  

3. Das Amt Beauftragte*r wird organisatorisch dem Kreistag bzw. 
Kreistagspräsidium zugeordnet. 

4. Die Stelle wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausgeschrieben. 
5. Die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel erfolgt im 

Nachtragshaushalt 2023. 
 
Begründung:   
Die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention, die Verwirklichung der Gleichstellung für 
Menschen mit Behinderung, die weitere Umsetzung des Aktionsplans Inklusion im Kreis 
Pinneberg ist durch eine ehrenamtliche Behindertenbeauftragte bzw. einen ehrenamtlichen 
Behindertenbeauftragten nicht leistbar, sondern erfordert eine Vollzeitstelle. 
 
 
Gez.         Gez. 
Hans-Peter Stahl      Susanne von Soden-Stahl 
Fraktionsvorsitzender     Stellv. Fraktionsvorsitzende 
 


